
zur La ibacher Z e i t u n g .

N r . 120 . D o n n e r s t a g den 29. O c t o b e r 18H6.

Vubcrnial - Vcrlautbarungcn.
Z. 1704. (3) Nr. 25224.

C u r r e n d e
des k. k. i l l y r . G u b e r n i u m s . — Frühere
Entlassung bezüglich Begünstigung der längere
Zeit dienenden Landwehrmannschaft. — Seine
k. ' 5 Majestät haben mit Allerhöchster Ent-
schließung vom 2!>. September i84<! eine frühere
Entlassung bezüglich Begünstigung der längere
Zeit dienenden Landwehrmannschaft mit Ende
October 1846 nach folgenden Bestimmungen
AUergnädigst zu genehmigen geruhet: I ) Alle
als «usgediente vierzehnjährige Capitulanten in
die zweiten Landwehr - Bataillone eingereihten
Landwehrmanner sind mit Ende October 1846
mit Abschied zu entlassen. — 2) Alle land-
wehrpsiichtigen Soldaten, welche im verflosse-
nen Solarjahre ihre vierzehnjährige Capitula-
tion vollstrecken, und mit Ende October I845
aus dem Militär entlassen worden sind, werden
der Einreihung in die zweiten Landwehr - Ba-
taillone hiemit enthoben, und sind daher mir
Ende October 18^6 mit Abschied zu entlassen.
<— 3) Alle aus der Bevölkerung zu den ersten
Landwehr - Bataillons gestellten Landwehrman-
ner, welche bis Ende December 1845 bereits
dreizehn Jahre oder darüber dienten, und wo-
von die der activen Landwehr Eingereihten, bei
der dicßjährigen Landwehr-Ergänzung in die
aufgelösten dritten Divisionen der ersten Land-
wehr-Bataillons zu übersetzen waren, sind gleich-
falls mit Ende October 1846 gänzlich zu ent-
lassen. — 4) Alle landwehrpstichcigen Capitu-
lanten, welche mit Ende October 1845 nach ei-
ner vollstreckten dreizehnjährigen Dienstzeit aus
dem Militär entlassen worden sind, und welche
im Falle ihrer Eignung für die ersten Land-
wehr-Bataillons in die aufgelösten 3. Divi-

sionen hätten eingereiht werden sollen, sind bei
der diesjährigen Ergänzung der Landwehr durch-
aus nur zu den zweiten Bataillons zu classisi-
ciren. Dagegen sind die nach vollstrecktet zwölf-,
jahriger Dienstzeit mit Ende October 1845 aus ;
dem Mllitär entlassenen landwchrpsiichtigen Sol-
daten, lnsoferne sie die Eigenschaften für die
ersten Landwehr-Bataillons besitzen, bei der dicß-
jährigcn Ergänzung der Landwehr in die auf-
gelösten 3. Divisionen einzureihen. — 5) Die
aus der Bevölkerung zu den ersten Landwehr-
Bataillons gestellten Landwchrmänner, welche bis'.
Ende December 1845 bereits zwölf Jahre oder
darüber dienten, sind bei der heurigen Ergän-
zung der Landwehr in deren zweiten Bataillone
zu übersehen. Darunter sind jene begriffen, wel-
che in die aufgelösten 3. Divisionen der ersten^
Landwehr-Bataillons hatten übersetzt werden
sollen. — 6) Alle noch dienenden landwchr-
psiichtigen Soldaten, welche mit Ende Octobev^
1846 nach einer vollstreckten zwölfjährigen Dienst-
zeit aus dem Militär werden entlassen werden
sind, insoferne sie bei der nächstjährigen Land-
wehrergänzung ihrer Eigenschaften nach für die
ersten Landwehr-Bataillons classisicirt werden
sollten, durchaus nur in die aufgelösten 3. D i -
visionen einzureihen, so wie dahin auch alle aus -
der Bevölkerung gestellten, in der activen Land-''
wehr bis Ende December 184« bereits zwölf'
Jahre oder darüber dienenden öandwehrmänner''
Zu übersetzen. — Dagegen sind 7) jene noch
dienenden landwchrpflichtigen Capitulanten, wel-
che mit Ende October 1846 nach einer voll-
streckten eilfjahrigcn Dienstzeit zur früheren M i -
litarentlassung tommen, bei der nächstjährigen
Landwehr-Ergänzung nach den bestehenden Vor-
schriften zu classisicircn und einzureihen. —Diese
allerhöchsten Bestimmungen werden in Folge
hohen Hofkanzlcidecretes vom 7. October 184«,
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Z. 33169, zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
— Laibach am 13. October 184«.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes - Gouverneur.

C a r l Graf z» W e l s p e r g R a i t c n a u
und P r i m ö r , f. k. Vice-Präsident.

Ioh. Nep. Freiherr v. S c h l o i ß n i g g ,
k. k. Gubernialrath.

Hemtliche Verlautbarungen.
Z. 17 l7 . (2) Nr. lOO67^X V I .

K u n d m a c h u n g .
Von dem Verwaltungsamte der k. k.

Cameral > Herrschaft Adelsd<rq wird hicmit
bekannt gemacht, dliß die Wi<derl)erpachtung
dcs Buchenschwammklaubrechtes in den zur
Staatsherrsch^ft Adelsber^ qehörigen Wal'
düngen am l6 . 9tot)cmber l iN6 Vormittags
von 8 bis 12 Uhr in h><si.,er Amcskanzlei
auf 6 nacheinander folgende Jahre, d. i, vom
1. Juni ltt'^7 o,ö letzten Mai lOgz, im öf-
fentlichen Verstelgerungswege Sta l t finden
wrrde, und daß die dießsäUigen PachtbcdlN:
gungen während den gewöhnlichen Amtsstun-
den täglich in der Amtbkaozlei der Staals'
Herrschaft Adelsberg eingesehen werden können.
— K. K. Verwaltut'gsamt dcr Slaatstierr«
schaft Adelvderg am 16. October l546.

Z..H7I3. (2) Nr. I W 1 7 A V I .
E d i c t .

Von dem Verwaltungsamte der Staats-
herrschaft Adelsberg wird hiemit bekannt ge-
macht, daß in Folge Bewilllgung der löblichen
k. k. Camera!- Bezirks- Verwaltung Laibach, am
31. October l. I . , VormiltagS von 9 bis 12
Uhr, in der Amtskanzlei der k k. Staatsherrschaft
Adclsberg eine neuerliche Mmuendo - Licitation
über die Beistellung, nämlich Erzeugung, Zu-
fuhr, Zcrsä'gung, Spaltung und Aufschlichtung
von beiläufig 377 niederösterr. Klaftern harten
Brennholzes aus der herrschaftlichen Waldung
Iavornig für das Militär - Jahr 1847, d. i.
vom 1. November 184« bishin 1647, Statt
finden wird, wozu die Unternehmungslustigen
mit dem eingeladen werden, daß der Ausrufs-
preis auf 3 fl. 30 kr. pr. Klafter festgesetzt
sey, und die Holzlieferung in der Art zu ge-
schehen haben werde, daß in den Wintermona-
ten stets ein Vorrath von 3l) Klaftern, und in
den Sommermonaten jener von 22 Klaftern
im Schloßhofe vorhanden sey. — Die übrigen
Bedingungen stehen taglich während dcr Amts-
stunden zu Jedermanns Einsicht bereit. — K. K.
Berwaltungsamt Adelsberg am 14. October I846.

Z. 166z. (3) Nr 557
K u n d m a c h u n g

betreffend die Wiedcrucsetzung eines krainisch-
ständ. Slistuna.splatz.>s in der Wiener-Neu-
stabler MMt . Academie. — An der Wiener-
Neu,ladt.'r Mi l l t . Academie ist ein kraintsch-
stäno. Ltifcungsplatz, in Erledigung gekom.
men. Es w^d.-n oemnach dlij,l,i^en, die sich
um einen solchen Vclftungsplatz bewerben wol-
len, bls Ende dleseü Monats ihre Gesuche
bti dieser ständisch-verordneten Stelle cin;u»
reichen und sich über nachfolgende Eigenfchaf.
len auszuweisen ha?cn und zwar: «. über daS
Lebensalter von W — 12 Jahren mit dem
T>!us!che!ne. - Da die Höflinge in der 2ren
Halste desMonats Llptemder in gedaä)ter Acade«
mie ellltlefftll soUen, so wild die Ei^reichung
oder Ucvelschlelluilg d<s für die Aufnahme
»n das Inslltur destiil'Mlen Nrr.»cllaltels
wie es sich zu jenem sür ben Elntrltt in dj.e. .,
Al.adem>c scstg^etzten äeltpuncte crgedcn wird,' '
^^ückslchtigec werden. — l». U'.'er die mlt gu.
tem Erfolge zurückgelegten deutschen Echi-l.n ^
o?er allenfalls Weilern -^tuci.n ulid untadeli "
haste Moral l läl , mit d,n Schul- oder S t u ,
dienzeugnissen der letzlverflossenen z.rei Semester. <-
- c. U^cr gute Gesundhett, dann ü'kerstanrene '
natürliche oder ge,mpse Blat tein, nnt dem
ärztlichen Zeignisse, «nd endlich noch ins-
besondere ä. über die physische Tauglichkeit
zur Ausnahme in dle Militär-Akademie mi t '1
dem von elnem Scabs- oder Regimentsarzte
ausgepellten »Ztrtlflc^ce. — Ü'ligenS wird
bemerkt, daß bei gänzlicher Ermanglung ge,
eigneter adelicher Competentcn, auch unade,
liche Söhne solcher Bäter, die im Mi l i tär '
gedient, oder Söhne uuadelicher verdienstvol-
ler Civildeamte,,, w.lche jedoch geborn« Lan.,,
desklnder ftyn müssen, in Vorschlag gebracht '
weiden können. — Von der stand. Verordne,
ten Stelle, i^ibach am !2 . October l8 ' t6.

Z. 1700. (3)
G y m n a s i a l - Kundmachung.

Da vermög des h. Hofdecretes vom 4.
April 1827, Z. 164U, Niemand als Instructor
für öffentliche Gymnasialschüler anerkannt wer-
den darf, dcr nicht mit einem von dem Prä-
fecte eines öffentlichen Gymnasiums ausgefertig-
ten Lehrfähigkeitszeugnisse versehen ist, so haben ^
sich jene Individuen, welche öffentlich studierende '
Schüler des hierortigen Gymnasiums unterrich-
ten wollen, der vorschriftmäßigen Prüfung zu
unterziehen, welche am hiesigen academischen
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Gymnasium am 5. November l. I . abgehalten
werden wird, zu welcher aber nur jene zugelas-
sen werden, welche sich vorher bei dem Präfecre
nüt Studienzeugnissen ausgewiesen haben, aus
denen zu ersehen ist, daß sie aus allen Lehrge-
genständen der Gymnasialclassen wenigstens
durchaus die erste Fortgangs-, in Rücksicht der
Sitten aber eine noch cmpsehlcndere Classe ver-
dient haben. — K. K. Landes-Gymnasialstudien«
Direction. Laibach den 20. October I8-l6.

Vermischte Verlautbarungen.
Z 1707. (2) Nr. 2699.

E d i c t .
Von dem k. k. vereinten Bezirksgerichte Egg u.

Krcmbcrg wird hiemit dem Gregor, dem Michael u.
der Urjula Reßnik und ihren unbekannten Erden er̂
innert: Es babe wider sie Jacob Reßnik von Hra.
stin die Klage auf Verjährung der, zu ihren Gun,
sicn auf der, dem Neligionsfoilds.- Gute Bischofiack
8uli llrb. Nr. 73 eindienenden Ganzhube. aus dem
Heil6ll)5briefeddo. 6-Nov. l7»8, intabl.7. Sepl, 1792,
u. aus drei an die Waiscnc«ffc des s>taatbgutcs Lak lau.
tendcli Obligationen ddo. 4 December 1794, intabl, 5.
December l794, :r pr. 200 si. haftenden Satzposten
angebracht und um richterliche Entscheidung gebeten,
worüber die Tagsatzung auf den l » . Jänner !84?
anberaumt worden ist. Da der Aufenthaltsort der
Gcllagten und ihrer Erben diesem Gerickle unbe-
kann: ist , und sie auö den k. t. Erblandcn abwe«
send seyn konnten, so hac man ihnen aus ihre Gefahr
und Kosten den Gregor Iglizh von Prevoje zum
Curaior bestellt, mit welchem dieser Gegenstand nach
der bei diesem Gerichte geltenden Gerichtsordnung
entschieden werden wird. Dieß wild ihnen erinnert,
daß sie entweder selbst erscheinen, oder dem Curator
ihre Behelfe aushändigen, oder einen andein Ver-
treter sich bestellen, da sie sich die aus ihrer Versau-
mung entstehenden Folgen selbst zuzuschreiben haben
werden.

K. K. Wezirksgericht Egg und Kreutberg am
20. September 1846-

Z. 1705. (2) Nr. 3138-
E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte der k. k. Staatsherr-
schast Adelsberg wlrd kund gemacht: Es habe über
Anlangen des Anton Burger, «onior, von Adelüberg,
in die erecutive Feilbietung der, dem Ios Lentschegvon
Ar.ls'.'erg gehörigen, aus 1752 fi. 55 kr. ( .̂ M. ge-
nchtlich geschätzten, zur k. k. Ntaatsherrschast Adels-
bcrg «ul) Urb. Nr. 23 dienstbaren l j5 Hübe «uli Haus-
Nr . 105 zu Adelsberg,wegen schuldigen l23 fi. c.«.c.
gewilliget, und hiezu drei Termine, als: den ersten
auf den 24. November, den zweiten auf den 23. De»
ccmder d. I . , und den dritten auf den 25. Jänner
!847, jedesmal um l0 Uhr Vormittag, im Ortedes
Erequinen mit dem Anhange bestimmt, d.iß dicfe Nea.
litär bei der drillen Feilbielungstagsatzung aucl) unter
dem Schätzwerthe hintangcgebrn werden würdc.

D.'s Cchätzungsplrtccoll, v«r Grundblichscx-
tract und die Licicationsbedingnisse können zu den ge-
wohnlichen Amtsstunden hieramls eingesehen werden.

K. K. Bezirksgericht Adelsbcrg am 12. Otto»
ber l8^6.

Z. 1706. (Y Nr. ö l86.
E d i c t .

Von dem k. k. Bezirksgerichte Umgebung Lai-
bach's wird hiemic bekannc gemacht: Es habe über
Ansuchen des Anion Smerekar von Laibach, <1o pr^6«.
25. d. M , Nr. 4192, in die erecutive Veräußerung
des, zum Verlasse des sel. Anton WeNitsch gel öri»
gen, zum Stadtmagistrate La'bach »ub Mappa. Nr.
253, dann H'cci. i)ir. 2^0 unterstehenden Waldan»
theiles zu Wailsch, wegen schuldiger 79 fi. c. s. <-.
gewilliget, und hiezu unter Einem die gesetzlichen
Termine auf den 22. October, 22. November und
24. December l. I . , jedesmal von 9 bis l 2 Uhr
Vormittags in loco Waitsch mit dem Anhange an-
beraumt, daß bei der ersten und zweiten Feilbietungs»
tügsatzung solcher nur um den gerichtlich erhobenen
«3chätzungswerth pr. 588 si. 45 kr. M- M . oder
darüber, dei der dritten und letzten aber auch mner
dcmstlben hintangegeben wird.

Wovon die Kauflustigen mit dem Anhange zu
erscheinen eingeladen werden, daß sie die Licitativns,
bedingniss« zu den gewöhnlichen Amlsstundcn hier
einsehen tonnen, und daß jeder Licilant noch vor Er-
öffnung der tiicitation ein Vadiun, pr. KV fi. M M .
zu Handen der Licitalions-Commission zu erlegen ha-
ben wird.

Laibach am 28. August »846.
A n m e r k u n g : Nachdem zur ersten Feilbietung

kein Kauflustiger erschienen ist, so wird zur zwei-
ten geschritten.

Laibach am 22. October l846.

Z. 1693. (3) Nr. 1294.

E d i c t .

Vom k. k. Bezirksgerichte Neumarktl wird be,
kannt gegeben: Es sey in der Executionssache des
Herrn Vincenz Ritter v. Herrisch, von Klagenfurt,
wider Herrn Johann Pollak, von Neumarktl, wrgen
aus dem Urtheile vom 22. September v. I . , Nr.
l 1 5 » , und aus der Cesslvn vom 15. September
l- I . schuldiger 500 fi. o. ». c., die executive Feil,
bietung nachstehender Realitäten, nämlich: 2) des
der Herrschaft Neumarktl «ul> Urb. Nr. 290 dienst̂
baren Grundes n» l i i^ ie; li) des ebendahin »uli Urd.
Nr. 76 dienstbaren Ackers na Il,6>2; c) der ebenda»
hin »ub Urb.Nl. 34 '/4 dienstbaren Ledercnverkstätte,
und (I) des der Pfarrklrchengü'lt U. L. F. zu Neu-
marktl »lil, Urb. ^lr. 20 dienstbaren Ackers na llisl?,
und der Wiese I'u-manns, im gerichtlich erhobenen
GesanlnUschähungswerlhe von l l 5 4 fi. 20 kr., be-
williget und es seyen zu deren Vornahme die Tag«
Satzungen auf den 9. November, den 10. December
1Ü46, und den 21. Jänner k. I . , zedesmal früh 3
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Uhr im Gerichlsorte mil dem Blisa^e angeordnet
worden, daß die Realitäten nur bti dcr dritten Tag-
satzung auch unter dem Schätzungswerthe hintange-
geben werden.

Das Schaßungsprotocoll, die Grunobuchser»
tracte und die Licitalivnbbedlngntffe, unter welchen
sich die Verbindlichkeit zum Erläge eines !0 "/« 35a-
diums befindet, können in den gewöhnlichen Amts«
stunden hicramls eingesehen werden

K. K. Bezirksgericht Neumarktl am 26. Sep.
tember 1846-

Z. «703 (3) Nr. 3006.
E d i c t .

Von dem k. k. Bez. Gcriäite Nadmannsdvrf
wird bekanm gemacht: Es sey in der Erecuiions,
sache der Vogth»rrschaft Veldcs, wider Iobann
Koioscditsch von Kopriuin'g, plo. aus dem Zahlungs--
auftrage vom 2 l . September is43, Z. 2431, schul»
digcn 200 si. c. «. c , in die Kcilbietung dcr, dem
Exccutcn gchöligen, zu Koprlunig «uli. Consc. Nr.
6 gelegenen, der Herrschaft Veldcs »ul̂  Urb. Nr.
1220 dienstbaren, gerichtlich auf 875 fi. 40 kr. gê
schätzten Driltclhube sammt An - und Zugehör qe-
williget, und es seyen hiezu die 3 Fcilbiclungstag.-
fatzungen auf den 30. November l. I . , auf den 7.
Jänner und auf den 8. Februar k. I . , jedesmal
Vormittags 9 bis «2 Uhr im Orte der Realität zu
Kopriunig mit dem Beisätze angeordnet worden,
daß die Realität nur bei der dritten Feilblctung un-
ter dem Schätzungswerte hintangegeben wild.

Der Grundbuchsertract, das Schätzungsproto-
coll und die Licitationsbedingnisse können allhier ein-
gesehen werden.

K. K Bezirksgericht Radmannsdorf am 26.
August 1846.

Z. 1691. (3) Nr. 30g?<
E d i c t .

Von dem Bezirksaerichte der k. k. Staatsherr-
schaft Adelsberg wird kund gemacht: Es habe über
?lnlangen dcö Mathias 31lalnerschitscb v. Echcrou-
nitz, die executive Fcilbictung der, dem Anton Ho-
vatsch^von Großotlok gehörigen, auf 520 si- I ^ k i ' .
gerichtlich .geschätzten, zur k.k. Staatsherrschaft Adels-
berg 8»l̂ » Ürb. Nr. l49 dienstbare Realität, H^us-
Nr 24 zu Großotlok, sammt An ^ und Zugclwr,
wegen schuldiger l90 fi, c. » <:. bewilliget, und lne-
zu drei Te>mine, als: den ersten auf dcn «2. No-
vember, dcn zweiten auf den l2 . December d. I . ,
und dcn dritten auf dcn l l . Jänner 18^7, jcdcS-
mal um 9 Uhr Vormittag, mit dem Anhange be-
stimmt, daß diese Realität bei der dritten Feilbietungs-
lagsatMig auch unier dem Schätzwcrthc hintangege-
den werden würde.

Das Schähungsprotocoll. der Grundbuchser»
tract und die Llcilaüo>isbldingni<i,e können zu den
gewöhnliche', Amcsstunden hieramls eingesehen werden.

K. K. Bczirksgencht Adclsberg am 4. Oclo?
der lS4S.

Z. 1632. (3) Nr. 2865.
E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte der k. k. Staatshen-
schaft Adelsbcrg wild bekannt grmacht: Es habe über
Ansuchen des Andreas Ienko »on ^belkoschana,durch
Herrn Dr. Wurzbach, in die executive Fcilbtetung
der, dem Anton ^ikon von ebendaselbst geböligen,
auf 750 si. C. M . gerichtlich geschätzten, zur k. k.
Staatsherrschast Adclvberg «uü ^Urb. Nr. 708 dienst-
baren Halbhube zu Obertoschana sammt An -- und
Zugchör, wegen schuldiger 91 fi. c. «. <:. gcwiUiget,
und hiezu drci Termine, als: d?n ersten aus den
31. October, den zweiten auf den 30- Noolmber
und den dritten aul ten 24. December d. I . , jcdes-
mal um l 0 Ubr Vormittag im Orte der Realität
mit dem Anfange bestimmt, daß diese Realität bei der
dritten Fcilbielungstagsatzung auch unter dem Schatz-
werthe yintangegebcn weroen würde.

Das Schätzungsplotocoll, der Grundbuchscr-
tract und die Liliiaiionsoedingnisse können zu den
gewöhnlichen Amissiuiidcn hlcramis eingesehen werden.

K. K. Bczilksgcrich: Adclsbcrg am 20. Eep.
tcm! er 18^6. /^ '. ' ! '
^ ,, ,^ -.>6^>i:^'< ^ ,

Z. 1687. (3) Nr. 324Hl223.
E d i c t .

Von dem Bezirksgerichte Münkcndorf wild der
Gertraud und Barlyelmä Pirz oder iyren Erbeü mit-
telst dieses ^dictcs erinnert : Es habe wider dieselben
bti diesem Gerichte Fr.inz Stelle, von der Vorstadt
Schutt zu Stein, d-e Klage auf Verjährt - und Er-
loschencrrlänmg des, auf seinem, «n der Vorstadt
Schutt zu Stein «ul> Eonscr. Nr. 54 gelegenen, der
I. f. Stadt Stein «nl) Ulb. Nr. 189 und Rect. Nr.
17li dienstbaren H>,use, für die Pupillen Gerlraud
und Bar i l Pirz,"l'iber schuldiger 183 fi. 45 kr. noch
intlbulirten Schuldscheine ddo. «5. Jänner l?74,
angebracht und um gerechte richterliche Hilfe gebeten.

Daö Glncht, dem dcr Ort des Aufenthaltes der
Beklagten liudclannl ist, und da sie vielleicht aus den
k. k. Erblandcn abwesoid sind, hat zu ihrer Vcrire.-
lung u»d aus «hie Gefahr dcn Johann Dcbcu^ von
Stein als (Zuralor bestellt, mit welchen die angebrach-
te Rechtssache nach der für die k. k. Elbla»dc be- -
stimmten Gerichtsordnung und sonstigen Vorsclirif.
ten, bei der dießsalls auf den 26. Jänner k. I . , Vor,
mittags 9 Udr, vor diesem Gerichte angeordneten
Tagsatzung gesetzmäßig verhandelt und entschieden
wird.

Dessen werden die Geklagten zu dem Ende er.
innert, daß sie rcchczciiig selbst zu erscheinen, oder
ihre Rcchlöbchclse dem lxstclUcn Curator an die Hand
zu geben, allenfalls sich selbst einen andern Sach.
waiter zu brst.llcn und die,cm Griichlc:iamha,l zu
machen, und überhaupt ln die rechtlichen ordnungs-
mäßigen Wege cinzuschrellen »rissen mögen, die sie zu
ihrer' Vertheidigung dmisam si,den wülden, widti-
gens sic sick die aus ibter Verabsäumung entsiehendel,
Folge" selbst bcizumcsscn haben werdend

Müntendors den 12. October 1846.
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Stavt- »mV lllndrrchtlichc Verlautbarungen
Z. 17U8. (2) Nr. 455.

E d i c t .
Von dem k. k. Stadt- und Landrechte,

zugleich Mercantil - und Wechselgerichte in Krain,
Wkd bekannt gemacht: C's haben Johann Ju-
lius Kantz und Joseph Dclieiitz um die Löschung
der Firma „ K a n z <̂  Debeutz" und des be-
züglichen Gesellschasts - Vertrages ddo. 9. Fe-
bruar I84tt bei diesem Gerichte angesucht.

Diescmnach w.rden alle Jen?, welche ge-
gen die Löschung der bisherigen Firma „Kantz
<k Debcutz" Einwendungen zu machen und
aus selbem Rechte erworben haben, aufgefor-
dert, ihre Einwendungen binnen 3 Monaten so
gewiß bei diesem Gerichte anzubringen, als sonst
die Löschung dieser Firma über ferneres Einschrei-
ten bewilliget werden würde.

Laibach am lU. October 1846.

Z l7 ( ) l . (6) Nr. 9 l 9 1 .
E d i c t .

Pon dem k. f. 3 t i 5 l : und ^ndrechte
in Krain wlrd annut bckannc glm,,chl: Es
sey über das Ansucht,, der Geuninde Nieder-
dorf, durch ihre Reprasncantcu A„ton Mo^
sche, Valctllin Fr^ntticsch und Lucas A«con-
lsch>lsä>, ln dlc Ausfertigung d»ö AmcrtlsalionS.'
Eoilt s rücksichllich der, aus die gedachte Ac:
meinde laulrüdeu krall», stand. Acrarial ord.
Ol'l '^alion ^lciu. l . F.druar l^02, Nr 6707,
ii 60 s!., c;cw>ll!^st worden. Es haben dem-
nach alle I c n , , welche auf gedachte Obliga«
llon aus wab lmnnr für eine«, Rechtsgrunde
Ansprüche zu machen uermelnen, selbe binncn
d<r ^ss'hli^'cn Frist rou tins>n Jahre, sccl'5
Nochcll und drei Tsgen l?o:' dicslm k. k. stadt»
und öancltcht. so g»wiß anzumeld»« und gel'
t-n» zu „»ach.n, widri^ells l̂uf ivlilcrcs An-
l,ln^cn oi, odg»dachtc Ovliq^cion nach Ver-
lauf oi.-ftr F l ' l i für amortisirt, kraft-- und
wilkun^slos erklärt werden wird.

Von dem k. k. S lad l - und Landrechte
in Krain. L îbach den l(). Occover ls ' i6 .

H^cmtliche Verlautbarungen.

Z. I7U9. (2) Nr. 6748.

I m Laufe des nächsten Monates Novem-
ber wird der Magistrat nach dem Stiftbriefe
der seligen Frau Helena Valentin ddo. I . Decem-
ber l 8 3 5 , fünfzig Gulden C. M . zu Gunsten
älteln« und vcrwandtschaftöloser Kinder, die

(H. Amls'Nl. ?lr. l !0. v. 29. Ocl. »6^6.)

in der Vorstadtpfarre Maria - Verkündigung
(städtischen Pomeriums) geboren worden sind,
oder dermal dort wohnen, vertheilen. — Tne-
jenigcn, denen solche Kinder anvertraut sind,
werden aufgefordert," bis , l l . November d. I .
sich hicramts darum zu verwenden. — Stadt»
Magistrat Laibach am 22. October 1846.

Z. l6 l (1. (2)
l.< i c »t a t i o n 6 - K u n d m a ch u n g.
D»e sür das k. k, gefertigte B t lg^n t zu Id l i a

in Krain nöchiqcl, Getleivtlieferungen werden im
Wege der öffentlichen Versteigerung vcrhanc
delt werden, und hiezi, nachstchendc V^ding-
ni>se sowohl für die Licitalion selbst, als auch
für den darauf folgenden Lieferungsv^rtrag hie°
mit festgesetzt: — l . Hat der Mmo.stfordern«
oe den ganzen jährlichen Getreide - Bedarf des
gt'f<rtlgten Amtls von ungefähr 6500 Metzen
W.izen, 7500 Metzcn Korn und 220(1 Me-
tzen Kukuruz zu liefern, wobei in Bezug anf
den Kukuruz bestimmt ist, daß, wenn dcrsclbe
zur Zeit der Bestellung im Prelsc höher, als
das Korn stehc, auf Verlangen d»s Amrcs statt
dcsstl^cn um die l̂̂ iche Quantität mchr Korn
geliefert wilden müsse, jV' wie es auch d.m
Bcrgamte frciaestcllc bl<lbc, fül jtnen Fall ,
als der Preis dcs Kukuruzcö zur Zeit tcr Be-
stellung niederer, als jr„er des Korns scyn soll-
te, vom Kukuruz mchr, und dagegen ven, Korn
um gleiche Quantität weniger zu bestel-
len. — Außcroem soll auch das k. k. Bera-
amt berechtiget seyn, von dem oben beiläufig
angegebenen jährlichen Getccidbedan'c den yler-
ten Theil Mt!>r odcr weniger zu bestellen und
liifsll i zu lassen, wornach der Eontraheut ver«
buudtn ist, jährlich 'z675 bis 6 l25 Mctzen
Wcizen, 5625 bis 9^75 Metzen Korn, und
»650 bls 2750 M.h.n Kukuruz zu licfern,
je nachdem das k. k. B.raamc di<se mlndesten
oder höchsten, oder was immer für dazwischen
liegende andere Quantitäten in d,r H. 2 sol»
gendtN Ordnul'g und mit der vorgehend be-
dung.nen Wahl zwischen Korn und Kukuruz
bestallen wird. - 2) D,e Bestellung dcs Ge-
treides wlrd r«n Seite dcs k. k. Bergamtes
Idr ia quartalweise in vorhinein geschehen, und
der Contrahenr ist verpflichtet, die erste Hälf-
te des bestellten Quantums einen Mouatnach
erhaltener Bestellung, die andere Hälfte aber
in dem zuilächst darauffolgenden Monat, das
ist im zweiten Monat, vom Tage der Bestel-
lung an gerechnet, abzuliefern. — 3) Das
zu liefernde Vetreioe muß durchaus rein, tro«

2
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cken und unverdorben seyn, und der Metzen
Weizen darf nicht unter 8 l und der Metzen
Horn nicht unter 73 Pfund »viegen. Jede dle-
sen Qualitätsanforderungen nicht entsprechende
Lieferung wird zurückgestoßen, und der Con»
trahent ist verbunden, für jede zurückgestoßene
Parthie andeles, gehörig qualificirtes Getrei»
de der gleichnamige» Gattung um d,n con>
tractmaßigen Preis, unl> zwar längstens mit
der nächsten Licferung abzustatten uno alle da»
durch entstehenden Auslagen zu tragen, ohne
auf irgend eine andere Vergütung von Seice
des hohen Aerars, als ledlgllch auf die Bezah-
lung des contlactmaßigen Preises Allspruch zu
haben. — h) DaS Getreide wird von dem
k. s. Wirthschaflsamte zu Idr ia , im Maga
zine dortselbst, lt< den zi«el,lirtel, Gefäßen ab»
gemessen und übernommen, und jeder dem He
treide zugehende Schaden, o«s dasselbe nlcht
im Gelreidmagazine zu Idr ia angelangt und
übernommen ist, trifft einzig und allein den
Cocttrahenlcn. — 5) Der Lieferungsprelg für
die 3 Getreidegattungen, als Weizen, Korn
und Kukuruz, wird si uucu Oberlaib«ch, das
lst bis dorthin gestellt, verstanden, behandelt
und somit l lc i t l l t , und zwar in der Art, daß
jederzeit der Laidacher Wochenmavkls - Durch«
schnitlspreis des letzten Solar - Mon«t<s, so
wie ihn die magistratlichen Certificate nach-
weisen, zum slnhaltspunkte genommen und
der n«ch der Licitatio« ausgefallene Abschlag
berechnet wird. Wenn z. B. im Monate Jan.
ner l5(X) Metz,n Weizen bestellt worden sind,
u»d wenn in diesem Monate zu Laiv«ch 4
Wochenmärkte wären, auf deren erstem der Wei-
zenpreiö mit 3 si. 4 kr., am zweiten mit 3 st.
2 kr., am dritten mlt 2 st. 59 kr. u«d den
vierten mit I st. l kr. stand und wagistra-
tisch nachgewiesen »st, so ergibt sich für die,
sen Monat ein Durchschnittspreis von 3 fi. l ' / ,
kr. pr. Metzen. Wenn nun bei der abgehalte-
nen Licitation der Mindestfordernd, sich z. V .
erklart hätte, daß er jeden Mehen Getreide um
4 kr. wohlfeiler nach Oberlaibach stellen wolle,
so wür»e derselbe für das bestellte Quantum
von »500 Metzen Weizen 2 st. 57kr. pr. Me-
tzen ll-unco Oberlaibach gestellt erhalten. —
Auf gleiche Art wird auch die Berechnung für
die andern Getreidaattungen gemacht. Hieraus
folgt, »aß sich die 3>citationölustlgen zu er,
klären haben, um welchen Betrag wohlfeiler
pr. Metzen sie das Getreide lruuco Overlai-
bach stellen wollen, als es durchschnittlich im
Monate der Bestellung zu Laidach gestanden

ist. — 6) Jede derGetreidgattunaen, als: Weizen,
Korn u. Kukuruz, welche der Kontrahent lVanca
bis in das Magazin zu Oberlaibach, (oder wcnn
die ölcitalion sür die unmittelbare Abstellung auf
das Werk zu Idr ia ausfallen sollte), zu Idr ia
zu stellen hat, wird oemselven um den bei der
Licitation erstandenen Minderdetraq, als jener
Laidacher Wochenmarkls - Durchschnittspreis,
welcher sich aus den, im Sol^rmouate, wo die
Bestellung geschieht, an deu Laibacher einzel-
nen Wochemnarktscagen bestehenden, und durch
magistratlsche Certificate nachgewiesenen Prei,
sen mit Berücksichtigunq der zum Verkaufe ge«
kommellen Getreide - Quantitäten pr. Mebcn
berechnet. — sollte im Bestellungs-Solar-
monale für die eine oder di, andere Gattung von
Getreide kein Preis in den üalbachcr Wochen»
markts - Preislisten notirt erscheinen, so wlrd
die Fahluug für diese Getreiogattung nach jenem
Durchschnittspreise mit Abzug des bedungenen
Nachlasses pr. Metzen des gelieferten Getreides
geleistet w.rocn, welch.r sich aus den,m nächst,
vorhergegangenen Solarmonate nolirlen und
nachgewiesen.« Laiblcher Wochenmarktspreise,
mit Rücksicht auf die in diesem vorhergegan-
genen Lolarmonate zum Verkaufe gckomme,
uen Getreide - Qualitäten entmittelt. — 7) Dem
Contrahenten wild freigestellt, die Getreide^
gattungeu entweder nach Oderlaibach oder di»
rect nach I d r i a zu stellen, und je nachdem sich
derselbe für die eine oder die andere Liefcrungs«
arc cntsck. ließt, wird demselben bei der Lieferung
nach Oberlalbach das daselbst befindliche, dem
k.' k. Bergamte Idr ia gehörige Magazin zur
Benützung zwar gestattet, die Preise des Ge>
treides jedoch bloß bis Oderlaibach gestellt, be-
stimmt, das k. k. Bergamt Id l i a aber das Ge.
trtide erst dann, und eben so wie bei einer di-
recten Lieferung «ach Idr ia, wenn selbes in das
bergämtliche Magazin zu Ior ia eingeliefert,
gehörig qualificirt befunden und abgemessen
lst, übernimmt, folglich das Getreide auch auf
dem Wege von Oderlaibach nach Idr ia in der
Obsorge des Conirahenten für dessen eigene
Rechnung bleibt, so wird ihm freigestellt, ob
cr das Getreide durch eigene, von ihm selbst
«ufgenowmene Fuhrleute von Oderl«ibach bis
Idr,a liefern lassen, oder die Lieferung des Ge.
treides auf dies, Wegstrecke den bei dem k. k.
Bergamce zu Ior ia bestellten Frachtern über«
lass,n wolle. I m ersten Falle wird jedoch dem
Getreidlleferun^scontrahenten für den TranS«
port von Oberlaibach bis m das Magazin in
Ior ia kein höherer Frachtlohn rergütet werden,
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als wie er uon Seite dieses k. k. Bergamtes
den bestellten Frachtern bezahlt wird. und zwar
dermal mit 15 l ^ kr. pr. Sack oder zwei
Metzcn Getreide, nach Ablauf des bestehenden
Colttractes aber in jenem Frachtpreise, welcher
von Oberlaidach nach Idria weiterhin contract«
mäßig festg.scht werd,nwnd. - 6) Außer den
Zahluilgspreisen für das G,treibe und außer
der Vergütung des Frachtlohnä von Oberl^i«
bach nach Ior ia . im Falle, als Contrshcnc die
Lieferung nur dis Ob.rlai'ach tlstehen. und
dcm ungeachtet auf eigene Kosten, oder durch
die Werksfräckter bis Idr ia b,so>g,n würde,
wiri) demselben keine anderweitige, wie immer
geartete Vergütung geleistet; derselbe hat dem-
nach alle gegenwärtig bestehenden, und etwa
während der Contrattzeit noch entstehenden
Mauthen, Zölle, und wie immer Namen ha»
bende Cameralgedühren, Spesen und derglei-
chen auü Eigenem zu d,streiten, ohne hiefür eine
Aerqütung ansprechen zu können. Hieraus folgt,
taß der Kontrahent selbst und aul' eigene Ko-
sten für die zur Lieferung nöthigen Getr»ioesä«
cke sowohl iu Bezug auf Beischaffung al« Un<
lcrd^ltung zu sorgen hat, und daß es ihn, ohne
Anspruch auf eine besondere Vergütung obliegt,
die Säcke nach erfolgter Uebernahme deö Ge»
lreidcS zu Idr ia auf eigene Kosten wider zu-
rückführen zu lass,« — 9) Das in einem Mo«
nate qualltätmäßlg ln daS Magazin zu Id r ia
eingelieferte und übernommene Getreide wlrd
zu Anfang deö darauf folgenden Monates b „
zahlt, und wenn der Contrah,nt die ganze dc«
stellte Quantität vor dem bestimmten Üieferungs«
Termine abliefert, so erfolgt de» ungeachtet die
Zahlung für di, eine Hälfte zu Anfang o,S
zweiten »«nd für die andere Hälfte zu Anfang
des dritten Quart^lmonateS. — Uebrigens wiro
nach Verlangen des Contrahente» die Z«hlung
entweder unmittelbar bei dem k. k. Bcrgamte
zu Idr ia , oder bei der k. t. Berggerichts« Sub-
stitution und l^zpoel.. Frohncasse zu Laibach ge>
leist,t w,roen. — 1t)) Uebernimmt der Con«
trahenl nur »ie Obliegenheit, das Getreide bis
Ob.rlaibach zu liefern, so wird demselben, wie be.
reils H. 7 erwähnt wurde, das dem k. k. Bergamt
Idr ia gehörige Getreidmagazin zu Oberlaibach
theilweise und nur zur Einlagerung des, für
das k. k. Bergamt Idr ia zu liefernden Getre».
deö in der Art überlassen, daß »hm zu der das
eingelagerte Getreide enthaltenden Magszins-
Avlheilung der Schlüssel übergeben wird, wo«
d«i jedoch noch zur ausdrücklichen Bedingung
gemacht wird, daß das Getreide in so lange
daS Eigenthum des Contrahenten bleibt, bis

dasjVlbe in das k. k. Getreidmagazin nach Idr ia
abgeführt und von demselben übernommen ist,
daher der Kontrahent jeden schaden, den daS
Getreide durch Elementar- oo^r andere Zufälle
bis d«hin erleidet, ganz allein zu tragen hat.
— I m Falle sich der Concrahent zur unmittel»
baren Lieferung des Getreides nach Idr ia ver«
bindlich macht, ist er nach H. 6 verbunden, das
Getreide um die stipalirten Preise unmittelbar
sl-äuco dls Idr ia zu stellen, uild kann keinen An-
spruch auf die Be»ühu„g des dem k k.Bergamte
gehörigen Ma.^azmS zu Oberl-ib^ch machen. —
l l ) Zollte der Coulrahenr die Contracts' Ver«
dindlichkelten nicht zuHallen, so ist dem Aerar
das Recht eingeräumt, das Getreide auf an«
derem Wege einzukaufe» und der Kontrahent
verpflichtet, den Mehrbeliag zu ers,hcn, um
welchen das Aerar theuerer gekauft habe, oder
um welchen demselben daS Getreide höher zu
stehen kömmt, als nach den Bestimmungen des
Vertrages ausfällt; wobei es auch der Will»
kür deS Aerars anheim gestellt bleibt, den
Vertrag auf des Kontrahenten Gefahr und
Kosten aufzuheben und neuerlich auszubieten.—
1^'rigenl soll es d,m k. k. Bergamte Idr ia und
überhaupt den über die Erfüllung des Vertra«
ges beauftragten Behörden fre»stel),n, alle jene
Maßreg,ln zu ergreifen, welche zur unaufgehal-
tenen Erfüllung des EontracteS führen, woge«
gen aber auch dem Contrahenten d»r Rechts-
weg für alle Ansprüche, die er aus dem Con»
tracte machen zu können glaubt, offen stehen
soll. — l'2) Zur Sicherst»ll«ng für die ge-
naue Zuhallung der sämmtlichen Vertragsbe«
dingniss, hat der Conlrahent mit jeinem ge«
sammten Vermögen zu haften, und binnen 4
Wochin nach erfolgtcr Ausfertigung des Con«
tracles noch besonders eine E«ution von Zwei»
tausend Gulden C. M . entweder im Baren,
gegen verzinsliche Anlegung bei dem Staats-
schulden-Tilgungsfonde. oder mittelst Bürg«
schafts » Instrumenten mit Pragmatical» S i -
cherheit, oder mit. auf den Zweck ihrer Wid«
münz zu vinculirenden Staatsobligationen
nach dem Wiener - Börsenkurse des Tages der
Einlage, üver Abzug von l() )6 hierortS zu
erlegen. — l3) Der Contract wird für die
Dauer von zwei Jahren, uud zwar vom l .
Mai l 6 l 7 bis Ende April »859 mit dem
Beis«tze abgeschlossen, daß, wenn 6 Monate
vor dem Ausgange des zweiten Contractjah»
res von keiner Seite eine Aufkündung erfolgt,
der Contract mlt Vorbehalt der obigen 6
monatlichen Aufkündezeit, welche beiden con«
trahirendcn Theilen freisteht, auf unbestimmte
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Zeit fortzubcstchen habe. — 14) Von dcm
Vertrage wcrdcn zw^i gleichlautende Ex.m-
plarc errichtct, wobci dcr Kontrahent den
class^nmaßl^en stamp«! für das d»m V l rZ -
amte Io r ia zukommende Exemplar aus Eige-
nem zu bestreiten hat. — l5 ) M i t Bezug auf
die bieh.r aufgeben, n Puncte deö abzuschlie-
ßenden Vertrages wi ld Dinstag am »7. No
vembcr i6 ' i6 früh um 9 Uhr i „ dem Si t -
zungszimmer des k k. Berganucs zu I o r i a
eine Licilation abschalten, bei w.lcher jec?ir
Lieferungslustlg« ein der (äaution gleich kom«
mendcs Var ium von 200^) f l . zu erlegen h^t,
welches im Baren, oder in öffentlichen StaalS«
papieren nach dem zur Zcit des Erlagcö bê
kannten bölftmaßigen Courswellhe, nach ?lv
zug von 1l.)A, bestehen kaun, und von dem
Erstchcr sogleich al» Caution zurückbehalten
wird, wobei es jedoch dlmscl^n unbenommen
bleibt, dieses Vaoium und io>z,. (öautioli
in eine sioeijussorische umzusetzen, wozu ein
Termin von 3 Monaten nach Erhalt der
Contracts-Ratif ication srstgcsctzt wird. Sollte
dieser Termm versäumt werde», so wird die bar er«
legte Kaution bei dem k. k. Staatsschulden ° T i l -
gungsfondc nutzbringend angelegt, dle eingelang-
ten Obligationen aber nach den dest.henden
Vorschriften vinculirt. — Den übrigen Lici»
tantcn wird nach Beendigung der Limitation
das erlegte Vadium sogleich wieder zurück ge«
stellt. — !6) Die Limitation wird in d.r Art

, abgehalten, daß jed<r Licferungölustlge ^'^ »7.
November l 8 l 6 ftüh un^ 9 Uhr ein wohlge.
siegeltcs schriftliches Os f " t b.i Dem k, k.
Bergamte Id^ia einzulelchen l)at, in wcläxm
sich derselbe erklart, unler den obcnbeznchncc
ten Bediilgunacn, und unttr welchem Nach-
laß (im Verhältnisse der Ilaibachtr Durch»
schnitlsprelse) cr datz Getreide bis Oberlai.
back, oder dircct bis I d r i a liefern wolle. —
Die bis zur d»zeichneten Stunde eingelaufe-
nen Offerte werden sodann vor der Licita-
t ions ' Commission cröffnlt, in dem Prolocolle
verzeichnet, und unter einzelner Vorrusung der
Offerenten mit der Licilation fortgefahren wer-
den. — l 7 ) I^dem Offerte muß das Vadium
von 2000 st. bar eingeschlossen styn, oder
gleichzeitig mit Überreichung des Offertes der
Commission bar übergeben werden. — l8> Die-
jenigen iüeferungölustigen, wtlche nicht selbst
bei der ^'citation erscheinen wollen, können
ihre Offerte auch schon früher schriftlich ein«
sende», wobei sie sich der Adr.ssc: „An das
t . k. Bergamt zu I d r i a " zu b«d>enen haben,

jedoch muß auf der Adresse besonders bemerkt
werden: „Offert zur Getreibelieferung^ und
ricsem Offerte muß das Aavium pr. 2000 fl.
entwtder bar beigeschlossen scyn, oder die
Quittung irgend eiüer montanistischen Cass«
angeschlossen enlhalten. bei welcher d^s Va«
dium für Rechnung dcs k. k. Bergamtes
I o n a erlegt wurde, widrigenfalls b»i der 3i-
citatlon keine Rücksicht darauf genommen wird.

— l 9 ) Ueber dcn Licit^lionsact wird sich
von Seite des k. k. Bergamtes Id r ia die
Ratification von Seite einer hohen Hoskam-
m<r »m Münz- und Bergwesen vorbehalten;
zur Ei»langlinq dies.r Rali f i .at ion oder de-
ren Verweigerung ist aber ras Licitations-
protocoll, oc)er i-^8^, das schriftliche Offert
für den M'ndcstforoernoen rechtlich bindend.
— 9iach q^schlossener 3icitNionsverhandlung
werden kcine nai)iraglichcn Anbote ang.nom-
men. — K. K. Bcrgamc Io r i a am 20. Oc«
loocr 18^6.

Vermischte Verlautbarungen.

Z. 1690. (3) Nr. 2950.
E d i c t .

Vom k. k. Bezirksgerichte Senosctsch wird dem
unbekaiun wo besiadlichcn Stephan Snscha und sei.-
nen gleichfalls unbekannten Erben bekannt gegeben:
Es leiben wider fic die Ehckutc Blas und Katha-
rina Schetto aus Gabcrcsche, die Klage auf Zuerken»
nu:ig dcs C'igcinblnncs der. der Herrschaft Senosclsch
8,iI)Urb. Nr. 2?l^<i dicnstb.nen l^2 Hubc, und der
eben dahin «nl> U»b. Nr. 2 5»zl5 zinsbaren Wiese
BergaiuUe mucrm beutigcn Tage Hieramts überreicht
und nm richterliche Hil'c gebeten, worüber dic Tag-
satzung auf den 8. Ianncr i5^l7, früh 9 Uhr, ange-
ordnet wurde.

Dieses Gcticht, dem der Aufenthalt der Ge-
klagten unbekannt ist, und da dieselben vielleicht aus
dcn k. k. österreichischen Erblänbcrn abwesend styn
dürften, hat ihnen auf ihre Gefahr und Kosten einer,
kul-nlor »<l nclmn in der Person des Gcincinderich-
tcrs , Martin Pcrhau,^, aufgestellt. mit dem dieser
Rechlsgegenstand n.ich dcn bestehenden Gesetzen aus-
gctragcn'wcrdcn wird. _- Dc„cn weiden dic Ge-
klagten mildem Beisätze verständiget, taß sie diesem
Vertreter ilne Nechtsbehclfc rechtzeitig an die Hand
zu gcben, allenfalls einen andern Sachwalter zu
bestellen und diesem Gerichte namhaft zu machen,
oder selbst hieher zu erscheinen wissen mögen, widri-
gcns diese Streitsache nur mit dem erwähnten Ku-
rator durchgeführt werden würbe.

K. K. Bezirksgericht Senosetsch am 29. Sep-
tember 1846.


